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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/16022

"Keine Dublin-Überstellungen nach Ungarn - Wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen

gegen Ungarn einleiten!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/16022 vom 16.03.2017

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16939 des VF vom 30.03.2017

3. Beschluss des Plenums 17/17114 vom 30.05.2017

4. Plenarprotokoll Nr. 105 vom 30.05.2017
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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Margarete Bause, Thomas 
Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, 
Kerstin Celina, Ulrich Leiner, Claudia Stamm und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine Dublin-Überstellungen nach Ungarn –   
Wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen 
gegen Ungarn einleiten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ sich im Bund dafür einzusetzen, dass Überstel-
lungen von Asylsuchenden nach Ungarn aufgrund 
der Menschenrechtsverletzungen auszusetzen 
sind; 

─ sich zudem angesichts der schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen bei der Internierung 
und Zurückschiebung von Flüchtlingen auf Bun-
des- und Europaebene für Sanktionen und Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einset-
zen; 

─ die Kontakte der Staatsregierung zur Regierung 
von Ungarn dahingehend zu nutzen, sich für einen 
humanen Umgang mit den Geflüchteten in Ungarn 
einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Flüchtlinge, die nach Ungarn gelangen, sollen ent-
sprechend einer aktuellen Gesetzesinitiative in den 
seit September 2015 bestehenden Transitzonen an 
der serbisch-ungarischen Grenze in geschlossenen 
Lagern inhaftiert werden – während der gesamten 
Dauer ihres Asylverfahrens, das gilt auch für unbeglei-
tete Minderjährige ab 14 Jahren. Selbst bereits im 
Land lebende Flüchtlinge sollen in den Container-
camps entlang der südlichen Grenzen Ungarns inter-
niert werden, die mit Stacheldraht gesichert werden. 
Asylanträge sollen nur noch in den Lagern gestellt 
werden können. Bis zur Entscheidung über ihr Asyl-
verfahren sollen die Flüchtlinge diese Lager nicht 
verlassen dürfen. 

Die rechtskonservative Regierungspartei Fidesz und 
die in Ungarn als rechtsextrem eingestufte Jobbik 
haben dieser Gesetzesinitiative der Regierung von 
Ungarn bereits zugestimmt. Das Gesetz soll in dieser 
Woche in Kraft treten. Der UNHCR (Flüchtlingswerk 
der Vereinten Nationen) äußerte scharfe Kritik an der 
pauschalen Internierung von Asylsuchenden: „Das 
neue Gesetz verletzt Ungarns Verpflichtungen nach 
internationalem und EU-Recht und wird einen 
schrecklichen Effekt auf die physische und psycholo-
gische Gesundheit von Frauen, Kindern und Männern 
haben, die schon vorher viel erleiden mussten“. 

Am 24. Februar hatte das Hungarian Helsinki Commit-
tee (HHC) gemeinsam mit Human Rights Watch 
(HRW) in einem Brandbrief an die Europäische Kom-
mission vor den Gesetzesänderungen gewarnt und an 
die Kommission appelliert, einzugreifen. Neben der 
Masseninhaftierung von Schutzsuchenden solle auch 
die völkerrechtswidrige Zurückweisungspraxis (Push 
Backs) von in Ungarn aufgegriffenen Flüchtlingen an 
die serbische Grenze auf das gesamte Land ausge-
weitet werden – bisher galt dies für Aufgriffe, die ma-
ximal acht Kilometer von der Grenze entfernt erfolg-
ten. HHC und HRW hatten zahlreiche gewaltsame 
Übergriffe und Misshandlungen durch ungarische 
Grenzbeamte während solcher Rückführungen doku-
mentiert. Der Zugang zu ungarischem Territorium sei 
bereits jetzt durch vorhergehende Gesetzesinitiativen 
massiv erschwert. Lediglich über die zwei Transitzo-
nen in Röszke und Tompa werden rund 25 Schutzsu-
chende wöchentlich eingelassen, um ein Asylgesuch 
zu stellen. Über 7.000 Schutzsuchende harren daher 
unter katastrophalen Bedingungen in Serbien aus. 
Auch wem es gelingt, Zutritt zu den Transitzonen zu 
erhalten, findet in Ungarn kaum Schutz: Seit Juli 2015 
erachtet Ungarn Serbien als sicheren Drittstaat – wer 
über das südliche Nachbarland einreist, dessen Asyl-
gesuch wird in der Regel als unzulässig erachtet und 
nach Serbien zurückgewiesen. Nur 425 Menschen 
erhielten 2016 einen Schutzstatus in Ungarn. Ange-
sichts der dramatischen Menschenrechtslage und 
eklatanten Rechtsverletzungen gegen Schutzsuchen-
de in Ungarn sind Dublin-Überstellungen in das Land 
unverzüglich einzustellen. Finnland, Italien und 
Tschechien haben Abschiebungen nach Ungarn be-
reits ausgesetzt – auch die Bundesregierung muss 
endlich handeln. 

Der von der ungarischen Regierung propagierte Aus-
stieg aus dem Völkerrecht ist zu sanktionieren, die 
EU-Kommission muss weitere Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Ungarn einleiten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/16022 

Keine Dublin-Überstellungen nach Ungarn - Wegen Menschen-
rechtsverletzungen Sanktionen gegen Ungarn einleiten! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Margarete Bause 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 70. Sit-
zung am 30. März 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Margarete Bause, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/16022, 17/16939 

Keine Dublin-Überstellungen nach Ungarn – Wegen Menschen-
rechtsverletzungen Sanktionen gegen Ungarn einleiten! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Subsidiaritätsangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner heutigen Sitzung die unter der Nummer 1 aufgeführte Subsidiaritätsangele-

genheit betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 

Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU beraten hat und empfohlen 

hat, auf die in der Drucksache 17/17057 aufgeführten Subsidiaritätsbedenken hinzu-

weisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den Beschluss des 

Bundesrats finden.

Von der Abstimmung sind die Nummern 9 und 12 der Anlage ausgenommen. Dies 

sind der Antrag der SPD-Fraktion "Zum Internationalen Frauentag: Rechtsanspruch 

auf Schutz vor Gewalt umsetzen" auf Drucksache 17/15809 und der Antrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bericht über den Stand des Hilfesystems 

für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder" auf Drucksache 17/15838, die auf 

Wunsch der Fraktionen gesondert beraten werden sollen. Der gemeinsame Aufruf der 

Anträge erfolgt erst am späten Abend, am Ende der regulären Tagesordnung.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim-

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
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alle Fraktionen. Gibt’s Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
105. Plenum, 30.05.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 105. Vollsitzung am 30. Mai 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/16022 vom 16.03.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16939 des VF vom 30.03.2017
	Beschluss des Plenums 17/17114 vom 30.05.2017
	Plenarprotokoll Nr. 105 vom 30.05.2017

